
Zusammenfassung
Neben den ausgewählten Beispielen 
für die immer noch erhebliche 
Bedeutung und die Präsenz von 
Infektionskrankheiten in der moder-
nen Medizin soll noch an die aktuel-
len Probleme der Infektionsmedizin 
in Deutschland wie das vermehrte 
Auftreten von Hantavirus-Infektio-
nen, die auch Deutschland betref-
fende Ausbreitung viraler Erreger 
(Usutu-Virus, CCHF-Virus), Ausbrü-
che von Hepatitis A bei und der 
Anstieg sexuell übertragbarer Erkran-
kungen bei Risikogruppen sowie die 
bedrückenden epidemiologischen 
Zahlen zu Pertussis-Fällen in Deutsch-
land (impfpräventabel!) als auch die 
Entwicklung im Bereich der antimi-
krobiellen Resistenz hingewiesen 
werden.
Es ist evident, dass wir mit der 
Bekämpfung von Infektionskrankhei-

ten keineswegs am Ende des Weges 
stehen, sondern im Gegenteil neue 
und wiederkehrende Bedrohungen 
aufgrund geänderter ökonomischer, 
politischer und geobiologischer 
Gegebenheiten eine höchst reale 
Bedrohung darstellen. 
Nicht zuletzt soll nochmals an den 
ganzheitlichen Aspekt des „One 
Health“-Prinzips erinnert werden, 

ohne den eine effektive Bekämpfung 
und Kontrolle von Infektionskrank-
heiten weder möglich noch zielfüh-
rend ist.
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Abb. 5: Epidemiologie ausgewählter bakterieller und viraler Gastroenteritiden in Sachsen 
für die Jahre 2010 – 2016 (Abfragedatum 3. Juli 2017)                 © RKI SurvStat

Tab. 3: Epidemiologische Daten der Gelbfieberausbrüche in Angola 2015/2016 und 
Brazilien 2016/2017.

Land Erkrankte verstorben
(*CFR%)

gesichert gesichert 
 verstorben
(*CFR%)

letzte Datenaktualisie
rung

Angola 3818 369
(9,7%)

879 119
(13,5%)

28. Oktober 2016

Brazilien 3291 426
(12,9%)

718 264
(36,8%)

24. Mai 2017

*CRF = case fatality rate

Gelbfieber-Impfung
Aus gegebenem Anlass weist das 
Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz 
darauf hin, dass gemäß § 7 Abs. 1 
des Gesetzes zur Durchführung 
der Internationalen Gesundheits-
vorschriften in Verbindung mit der 
Anlage 7 Abs. 2 Buchst. f IGV nur 
spezielle, zugelassene Gelbfieber-
impfstellen eine Gelbfieber-Imp-
fung durchführen dürfen. Bei der 
Durchführung der Gelbfieberimp-
fung durch einen dafür nicht 
zugelassenen Arzt liegt eine Ord-
nungswidrigkeit gemäß § 21 Abs. 
1 Nr. 3 des Gesetzes zur Durch-
führung der Internationalen Ge -
sundheitsvorschriften vor, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden 
kann. Zuständig für die Zulassung 
einer Impfstelle ist das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz.
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